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Meine Damen und Herren, wir sind damit – da mir weitere Wortmeldungen nicht vorliegen 
– am Schluss der Beratung und kommen zur Abstimmung über die Überweisungsempfeh-
lung des Ältestenrates, den Antrag Drucksache 15/3897 an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie – federführend – sowie an den Ausschuss für Bauen, 
Wohnen und Verkehr und den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu überweisen. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 
Darf ich die Zustimmung der Fraktionen zu dieser Überweisungsempfehlung feststellen? 
Dann bitte ich, das kurz kenntlich zu machen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Diese 
Überweisungsempfehlung ist dann mit Zustimmung aller Fraktionen angenommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich rufe nun auf den Tagesord-
nungspunkt  

5 Achtes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/3396 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haupt- und Medienausschusses 
Drucksache 15/3910 

Entschließungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/3492 – Neudruck 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten Laumann 
das Wort. Bitte schön, Herr Kollege Laumann. 

Karl-Josef Laumann (CDU): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Jeder weiß, dass wir jetzt eine Debatte über die Entwicklung der Altersent-
schädigung der Landtagsabgeordneten führen. Sie hat ein großes Medieninteresse und 
auch ein großes Interesse in der Bevölkerung.  

Ich verstehe auch sehr gut, dass diese Debatte von vielen von uns in einer gewissen emoti-
onalen Betroffenheit geführt wird, weil es schlicht und ergreifend für uns Abgeordnete nicht 
immer einfach ist, selber über die Fragen der eigenen Versorgung entscheiden zu müssen. 
Nur: Da gibt es verfassungsrechtlich keinen anderen Weg.  

Der zweite Punkt, den ich ansprechen will: Ich gebe ganz offen zu, dass ich mich in der ers-
ten Wahlperiode meiner Zugehörigkeit zum nordrhein-westfälischen Landtag mit der Frage 
der Versorgung nicht so beschäftigt habe. Das sieht aus dem Blickwinkel eines Fraktions-
vorsitzenden schon etwas anders aus.  
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len Berufen gar nicht mehr so einfach, einen dem damaligen Berufsausstieg adäquaten An-
schluss zu finden. 

(Beifall von der CDU, von der SPD und von den GRÜNEN) 

Deswegen ist das Risiko, das mit einem Mandat verbunden ist, unterschiedlich hoch. Für 
die, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, gibt es ein Rückkehrrecht, was zumindest die 
materiellen Sorgen nimmt. Das wird sicherlich auch bei großen Firmen und bei einer Anzahl 
von Verbänden so gehandhabt. Aber es ist längst nicht überall so. Ich möchte auch diejeni-
gen im Parlament haben, die da ein großes Risiko eingehen und keine verbrieften Rück-
kehrrechte haben. 

(Beifall von der CDU, von der SPD und von den GRÜNEN) 

Der nächste Punkt:  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

In einem Parlament möchte ich Menschen treffen, die Kinder haben und die keine Kinder 
haben. Deshalb ist mir die Versorgung schon wichtig. Ich möchte auch ein Parlament mit 
Menschen aus allen Generationen haben. Deshalb ist die Frage der Angemessenheit und 
der Sicherstellung der Altersversorgung eine wichtige Frage. Ich denke, dass ich mit mei-
nem Beispiel in Bezug auf die Beamtenversorgung deutlich gemacht habe, dass wir das 
Prinzip der Angemessenheit sehr wohl walten lassen.  

Ich bitte um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU, von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Laumann. – Für die 
Fraktion der SPD hat Kollege Römer das Wort. Bitte schön, Herr Römer.  

Norbert Römer (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kolleginnen und Kol-
legen! Wir treffen heute eine Entscheidung in einer Sache – der Kollege Laumann hat da-
rauf hingewiesen –, die in den zurückliegenden Wochen auf heftige Kritik in der Öffentlich-
keit, auf eine organisierte Ablehnungskampagne und auf viel Kritik auch in der Presse ge-
stoßen ist. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Gunhild Böth) 

Deshalb will ich gleich zu Beginn herausstellen: Wir, die antragstellenden Fraktionen von 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD, haben uns unsere Entscheidung, diesen gemein-
samen Gesetzentwurf einzubringen, nicht leichtgemacht. Uns war klar: Lob wird es dafür 
nicht geben können. 

Klar war aber auch, meine Damen und Herren, was uns das Bundesverfassungsgericht auf-
getragen hat: Nur die Abgeordneten selbst können und müssen über ihre Diäten, über ihre 
Altersversorgung und damit vor allem – Kollege Laumann, das ist völlig richtig – über die 
Angemessenheit dieser Altersversorgung entscheiden. Niemand kann uns diese Aufgabe 
abnehmen. 
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Ich beschwere mich nicht darüber. Denn das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Auftrag 
an uns, das selbst zu entscheiden, auch verbunden, dass die öffentliche Diskussion über die 
Angemessenheit solcher Entscheidungen zu gewährleisten ist. Wir haben in diesem Zu-
sammenhang, meine Damen und Herren, die öffentliche Diskussion ebenso wie die Anhö-
rung zum Gesetzentwurf berücksichtigt. Wir haben Kritik und Hinweise gewichtet und abge-
wogen. Wir haben viele Fragen, Briefe und E-Mails beantwortet. Wir haben uns der Kritik in 
den Wahlkreisen, hier im Landtag und auch in der Presse gestellt. Da ist auch nichts unter 
den Tisch gefallen. 

Ich gebe zu: Das war nicht immer leicht, und oft tat es auch weh, weil so manche Kritik bis 
hin zur persönlichen Herabsetzung und Beleidigung ging. Darüber beschwere ich mich 
nicht, damit kein Missverständnis aufkommt. Aber ich erwähne es, weil diese Art der Ausei-
nandersetzung – das ist auch in den Fraktionen bei den Debatten darüber deutlich gewor-
den – nicht spurlos an uns vorbeigegangen ist. Wir haben uns nicht weggeduckt, und wir 
werden das auch morgen und übermorgen nicht tun. Auch deshalb reden heute die Vorsit-
zenden der antragstellenden Fraktionen. Ja, wir nehmen unsere Verantwortung wahr – auch 
für unsere Fraktionen. 

Das vorliegende Abgeordnetengesetz halten wir für richtig und notwendig, und wir erachten 
die Erhöhung unserer Altersbezüge als angemessen. Meine Damen und Herren, weil das so 
oft in der Presse dargestellt worden ist, sage ich gleich dazu: Auch nach dieser Entschei-
dung bleibt unser Abgeordnetenrecht hier in Nordrhein-Westfalen das modernste, das 
transparenteste in ganz Deutschland. 

(Beifall von der SPD, von der CDU und von den GRÜNEN) 

Ja, wir können das ganz selbstbewusst sagen: Mit der Diätenreform 2005 hat der Landtag 
von Nordrhein-Westfalen Neuland betreten und ein gutes Beispiel für alle anderen Parla-
mente gegeben; diese sind dem bis heute allerdings nicht gefolgt. Doch dazu gehört dann 
auch: Die Altersbezüge der Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen sind damals um 40 % ge-
kürzt worden. Ich habe das selten in der öffentlichen Diskussion gehört. Das sagen wir nicht, 
um Mitleid zu erheischen, aber sie sind um 40 % gekürzt worden, und das bleibt auch nach 
der heutigen Entscheidung so. 

Also, wir bleiben bei unserem eigenen Versorgungswerk, in das alle Abgeordnete ihre 
Pflichtbeiträge solidarisch einzahlen. Ich füge hinzu: Ein Zurück zur vermeintlich oder auch 
tatsächlich bequemen staatlichen Versorgung ist für uns keine Alternative. Wir schließen 
diesen Weg aus. Auch der Weg in die gesetzliche Rentenversicherung mit einer ver-
pflichtenden Einbeziehung aller Abgeordneten, so sympathisch er für viele von uns auch 
sein mag, bleibt versperrt, und eine Individualisierung der Entscheidungen über die Alters-
versorgung der Abgeordneten lehnen wir ganz grundsätzlich ab. 

Meine Damen und Herren, für uns bleibt als Maßstab die Angemessenheit der Versorgung 
im Ergebnis. Der Kollege Laumann hat einige Beispiele genannt. Ich bin als 58-jähriger 
Mann in den nordrhein-westfälischen Landtag hineingewählt worden. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich meine gesetzliche und die zusätzliche private Altersversorgung – auch über ein 
gewerkschaftliches Versorgungswerk – fast abgeschlossen. 
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Ich habe in meiner Verantwortung allerdings auch an diejenigen zu denken, die zukünftig in 
dieses Parlament hineinkommen sollen. 

(Beifall von der SPD, von der CDU und von den GRÜNEN) 

Es muss sichergestellt sein, dass dieses Parlament alle Alters- und Berufsgruppen in seiner 
Mitte hat, und dazu gehört dann auch, dass diejenigen, die sich freiwillig zur Verfügung stel-
len wollen, wissen müssen, dass für ihre Altersversorgung nicht auf eine übermäßige, aber 
auf eine anständige Art und Weise gesorgt wird. Deshalb, meine Damen und Herren, wer-
den wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. – Vielen Dank fürs Zuhören. 

(Beifall von der SPD, von der CDU und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Römer. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht jetzt Herr Priggen. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Liebe Gäs-
te! Ich teile das, was der Kollege Laumann und Herr Römer gesagt haben. Ich spreche als 
jemand, der jetzt im zwölften Jahr hier im Landtag ist. Im Jahr 2000 bin ich mit vielen Kolle-
gen aus der FDP – auch mit Herrn Dr. Papke – in den Landtag gekommen. Ich möchte ein 
paar konkrete Zahlen nennen, weil in der Berichterstattung viele falsche Zahlen genannt 
wurden. 

Wenn Herr Dr. Papke 2015 – dann ist er knapp 55 Jahre alt; das ist eine entscheidende Al-
tersgrenze – nach dem alten Abgeordnetengesetz nicht wieder in den Landtag käme, dann 
hätte er nach heutigen Zahlen – ich habe sie erfragt, weil es mich in eigener Sache interes-
siert; ich bin jetzt 59 Jahre alt – einen Versorgungsanspruch von monatlich 2.070 €. Wenn 
jemand Jüngeres zu den Sätzen, die wir bisher hatten, zehn Jahre ins Versorgungswerk 
eingezahlt hätte, dann stünden den 2.070 €, auf die wir beide Anspruch hätten, 1.070 € ge-
genüber. Das ist die Relation. 

Jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Punkt: Das, was ich seit meinem 55. Lebensjahr 
bekomme und Sie, Herr Dr. Papke, mit 55 Jahren bekämen, bekommt dieser jüngere Abge-
ordnete nicht bereits mit 55, sondern erst mit 65 Jahren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Das ist in der Berichterstattung vielfach untergegangen, aber mir ist es wichtig, darauf auf-
merksam zu machen. Denn das ist ein gravierender Unterschied. Schließlich wissen wir alle 
– und darüber muss man auch reden können –: Wenn ein Abgeordneter mit 60 Jahren den 
Landtag verlässt, dann ist es nicht unbedingt so, dass auf dem Arbeitsmarkt jemand auf ihn 
wartet und mit Kusshand nimmt. Dann muss er gucken, wie er die nächsten fünf Jahre klar-
kommt. Das gilt für Abgeordnete genauso wie für viele andere.  

Das heißt, um es ganz klar zu sagen: Die beiden Kollegen haben nicht für sich selber gere-
det. Ich mache es auch so; ich rede nicht für mich selber. Ich komme mit dem hier gut klar. 
Ich habe nichts zu klagen. Ich mache das auch nicht, um Reichtümer zu verdienen. Ich rede 
auch, weil wir uns sorgfältig damit beschäftigt haben, weil man sich überlegen muss, was 
mit denjenigen ist, die nach uns kommen und die auch kommen sollen. Dann reden wir nicht 
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